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Förderkreis SebaStian-Kneipp-
MuSeuM e. V. Bad WörishoFen

satzung
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§ 1 name des Vereins

der Verein nennt sich „Förderkreis sebastian-kneipp-Museum e.V.“.

§ 2 Sitz und Geschäftsjahr

sitz des Vereins ist Bad Wörishofen.
das geschäftsjahr ist das kalenderjahr.
der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen.

§ 3 Zweck

der Verein hat den zweck,

1) das sebastian-kneipp-Museum der stadt Bad Wörishofen zu fördern, damit 
es den anforderungen einer modernen Museumsgestaltung entspricht, ei-
nen umfassenden Überblick über das Leben und Wirken dieses helfers der 
Menschheit gibt, die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Lehre kneipps 
und die zentrale stellung von Bad Wörishofen in der weltweiten Verbreitung 
dieser Lehre sichtbar macht.

2) den inhalt und die Leitmotive des sebastian-kneipp-Museums einer breiten 
öffentlichkeit zugänglich zu machen.

3) einrichtungen und Forschungen, die der darstellung der geschichte des 
kneippheilbades dienen, zu fördern.

§ 4 Gemeinnützigkeit

der Verein verfolgt in durchführung des § 3 ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige zwecke im sinne des abschnitts „steuerbegünstigte zwecke der 
abgabenordnung.

er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche zwecke.

die finanziellen aufwendungen des Vereins werden gedeckt aus

a) zuwendungen der öffentlichen hand
b) Beiträgen
c) spenden und sonstigen einnahmen.

die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße zwecke verwendet wer-
den. die Mitglieder erhalten keine zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

es darf keine Person durch ausgaben, die dem zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 5 Mitgliedschaft

Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen, gebietskör-
perschaften und sonstige körperschaften des öffentlichen rechts werden.

Über die aufnahme neuer Mitglieder entscheidet auf schriftlichen antrag der 
Vorstand.

die Mitgliedschaft endet außer durch tod durch schriftliche austrittserklärung 
unter einhaltung einer kündigungsfrist von einem halben Jahr zum ende des ka-
lenderjahres durch ausschluss durch 2/3 Mehrheitsbeschluss des kuratoriums.

ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es mit wenigstens 2 Jahresbei-
trägen im rückstand ist oder wenn es gegen Vereinsinteressen verstoßen hat.

§ 6 Organe des Vereins

organe des Vereins sind:

• der Vorstand (§ 8 der satzung)
• das kuratorium (§ 9 der satzung)
• die Mitgliederversammlung (§ 10 der satzung)
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§ 8 Vorstand

der Vorstand im sinne des § 26 BgB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. der 
1. und 2. Vorsitzende vertreten den Verein alleine.

im innenverhältnis ist der 2. Vorsitzende dem Verein gegenüber verpflichtet, das 
Vorstandsamt nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden auszuüben.

§ 9 Kuratorium

das kuratorium besteht aus

• dem Vorstand
• dem kassenwart
• dem schriftführer
• den 3 Beiräten sowie
• dem ersten Bürgermeister der stadt Bad Wörishofen bzw. einer von ihm dele-

gierten Person als geborenes 4. Beiratsmitglied.

der 1. Vorstand, im Verhinderungsfall der 2. Vorstand, führt den Vorsitz im kura-
torium und zeichnet für diesen.

das kuratorium bestimmt über die angelegenheiten des Vereins. es hat insbe-
sondere folgende aufgaben:

• es überwacht den Vollzug der satzung.
• es beschließt über den Vereinshaushalt.
• es bereitet die Mitgliederversammlung und deren tagesordnung vor.
• es entscheidet über ehrungen, neuaufnahme und ausschluss von Mitglie-

dern.

zu den sitzungen des kuratoriums sind die Mitglieder rechtzeitig, jedoch min-
destens 3 tage vorher, in geeigneter Weise einzuladen.
entscheidungen des kuratoriums erfolgen mit einfacher stimmenmehrheit. Bei 
stimmengleichheit gilt der antrag als abgelehnt. die entscheidungen sind unan-
fechtbar. das kuratorium ist ohne rücksicht auf die zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig.

Über die sitzungen des kuratoriums ist ein Protokoll aufzunehmen.

§ 10 Mitgliederversammlung

der Vorstand beruft mindestens einmal jährlich die Mitgliederversammlung ein. 
sie ist mindestens 2 Wochen vorher unter angabe von ort, zeit und tagesord-
nung schriftlich bekanntzugeben.

die Mitgliederversammlung hat

• den geschäfts- und kassenbericht des Vorstandes und des kassenwartes 
entgegenzunehmen.

• den Vorstand zu wählen bzw. zu entlasten.
• die weiteren Mitglieder des kuratoriums zu wählen.
• die Beitragshöhe festzusetzen.
• über satzungsänderungen oder auflösung des Vereins zu beschließen.

außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand einzuberufen, 
wenn mindestens 20 Vereinsmitglieder beim Vorstand einen diesbezüglichen 
antrag unter angabe des Verhandlungsgegenstandes stellen. außerordentliche 
Mitgliederversammlungen müssen mindestens zwei Wochen vorher unter an-
gabe von ort, zeit und tagesordnung schriftlich bekanntgegeben werden.

die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/10 der Mit-
glieder anwesend sind. im Fall der Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Mitglie-
derversammlung nach zwei, spätestens nach vier Wochen einzuberufen und 
abzuhalten. sie ist ohne rücksicht auf die zahl der erschienenen Mittglieder 
beschlussfähig. Über satzungsänderungen oder Vereinsauflösung kann nur mit 
einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder entschieden werden.
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Jedes Mitglied hat eine stimme. Beschlüsse werden – falls nicht anders vorge-
schrieben – mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei stimmengleichheit gilt der an-
trag als abgelehnt.

den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorstand des Vereins, bei 
dessen abwesenheit der 2. Vorstand. die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
werden protokolliert und vom Vorsitzenden unterzeichnet.

§ 11 Wahlen

der 1. und 2. Vorstand, der kassenwart, der schriftführer sowie die drei Beiräte 
werden von der Mitgliederversammlung auf die dauer von 4 Jahren gewählt. sie 
bleiben bis zur neuwahl im amt.

Wahlen können mit stimmzettel oder mit handzeichen durchgeführt werden. 
sie müssen geheim durch stimmzettel erfolgen, wenn dies mindestens 1/4 der 
anwesenden Mitglieder verlangen.
außer durch tod erlischt das amt eines Mitgliedes des kuratoriums mit dem aus-
scheiden aus dem Verein, durch amtsenthebung und rücktritt. Bei vorzeitigem 
ausscheiden einer der vorgenannten Personen erfolgt die Wahl des nachfolgers 
nur für den rest der regulären amtszeit.

§ 12 anerkennungen für hervorragende  
Leistungen im Verein

anerkennungen für hervorragende Leistungen im Verein werden durch Beschluss 
des kuratoriums erteilt. diese sind:

• Verleihung von anerkennungsurkunden
• Verleihung der ehrenmitgliedschaft oder ehrenvorstandschaft

§ 13 auflösung

Bei auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die stadt Bad Wörishofen, die es unmittelbar und aus-
schließlich für die gemeinnützigen zwecke der wissenschaftlichen Weiterent-
wicklung der gesundheitslehre sebastian kneipps zuzuführen hat.

§ 14 inkrafttreten

diese satzung tritt am 4. november 1999 in kraft.

die bisherige satzung vom 12.04.1991 tritt am gleichen tage außer kraft.

diese satzung wurde am 9. März 2000 in das Vereinsregister beim amtsgericht 
Memmingen eingetragen (Vr 533).
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